
 
 

Weitere Informationen zur Abstimmung 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 

elektronische Briefwahl oder durch Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters wie vorstehend näher bestimmt auszuüben. Eine 

Stimmrechtsausübung in Form der elektronischen Teilnahme ist nicht möglich. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch 

keine Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorgesehenen Abstimmungen 

zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 haben verbindlichen Charakter. In Bezug auf den 

Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 9 ist zu beachten, dass der Beschluss der 

Hauptversammlung zum Vergütungsbericht 2023 gemäß § 120a Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 

2 und 3 AktG auch im Falle der Nicht-Billigung weder Rechte noch Pflichten begründet und 

nicht anfechtbar ist.  

 

Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befürwortung) oder 

„Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung). 


